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trouve aussi en Bosnie et en Herzt'>govine. ll a fait ohserver qu' en 
ce 11ui concerne ces derniers pays, !es zadrougas serhes ne sont pas 
aussi t'>tendues et import.antes que cbez les Rerhes du H.oyaume de 
8erhie, parce t111e les tenanciers serbes en Bosnie et en Herzegovine 
ne sont vas proprit'>taires des terres flu'ils cultivent, Ja propriete en 
appartenant aux seigneurs turcs (les spahis), :\ qui leurs tenanciers 
(]es Kmetes) payent des redevances. En consequence, !es rapports de 
zadrouga y existent seulement en ce qui regarde Ja jouissance des 
terres. II va saus dire que lorsque ces terres seront affrancbies des 
droits de seigneurie qu' a leur eganl possrdent les spahis turcs, par 
leur racbat de Ja part de ceux que les detiennent, les zadrougas y 
recouvreront Ja portee qu'elleR ont en Rerhie. 

l'our c.e qui est, 1111 111 i r russ(l, qui constitue une eRpPce de pro
pl'iete collective, il ditft'>re sensiblement de la zadrouga serbe: celle-ci 
est Imsee sur une communaute de biens de famille, tandis que Je mir 
est une communaute de hiens entre les memhres d'une mt'-me munici
palite, membres qui ne sont pas li{>s entre eux par des hiens de parentt\, 
ou du moins ceci n'est point une c?nditiun tle l'existence du mir. 

4. Vortrag. 

Ein altindisches Lehrbuch der Politik. 
Von 

Professor Dr. ,Tolly, Würzburg. 

Das Interesse, welches die altindischen RechtshUcher in ziemlich 
weiten Kreisen gefunden haben, gibt mir den Mut ihre Aufmerksamkeit 
fUr einen erst vor zwei ,fahren in Indien gedruckten Sanskrittext zu 
erhitten. der ein umfassendes Lehrbuch der altindischen Po I i tik und 
8taatswissenschaft, das Kautiliya Arthasastra, enthält. 

Den Auf!druck Arthasastra kann man Uhersetzen mit ,, \Vissen- · 
srhaft vom praktischen Leben". Daß eine solche '\Vissenschaft auch 
hei so unpraktischen Schwlirmern, wie es die indischen Gelehrten 
meistenteils sind, früh zur Entwickelung gelangt ist, wußte man schon 
frllher. 80 stellen die indiiwhen Hesetzhllcher den Standpunkt des 
A rt.hasastra, d. h. den NUtzlichkeitsstandpunkt, dem Dharmasastra, d. b. 
der Rechtstheorie oder Moral gegenllber. Wo diese beiden Standpunkte 
oder Wissenschaften in Konflikt miteinander kommen, da soll der 
Richter die Moral llber die N!ltzlichkeit Rtellen. Man braucht bei 
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solchen Hinweisen noch nicht notwendig an ein Lehrbuch der Lebens
klugheit zu denken. Daß sich aher die Lehren der indischen Realisten 
und Politikflr schou frflh zu einem solchen \Verk verdichtet babeu, 
geht klar aus dem ma1111igfachen Anfllhrungen aus einem als Artha
sastra hezekhneten ( lpus hervor, die sich bei einer ganzen Reihe alter 
Antnren fimle11. Kamnndaki, der Verfasser eines zur Belehrung der 
l<'llrstn1 liestimmtP.n VflrsifiziP.rten Lehrbuchs der Politik, des Nitisara, 
hP.zfc'ichnet sein Bueh sog11r geradezu n.18 einen Auszug 1111s dem um
fassm11ln11 Arthas11st.ra, das einst 1'1111:ikyn, der kluge .Minister und Hat
geher des Kii11igs Cnndragupta um 32ft v. (1hr. verfaßte. 

Di11ises l:111ge verminte und gesm•hte \Verk hat sich nun in Si1d
intlie11 gefunden und ist auf Hrund von zwei Palmblatthandsr·hrith·n 
von einem gelehr:!en fodel', dmn Bihliotbekal' Sharnasastri iu .Mysore, 
nebst englis1·her lfbersetzuug herausgegeben worden. \Vas ich IhnP11 
hier llher rlen lnlrnlt des \Verkes mitteilen rnii!'hte, beruht jedoch nirht 
ausschlifllllieh auf dieser gBrlruckten Ausgahe, sondern irh konnte dafllr 
:tu('h zwei Ha111lsd1riften benutzen, die mir aus Indien zugekorn111P11 
sind und jetzt 1ler kiinigl. Staatshihliothek in MUnchen gehi\ren. Auch 
lag mir Aine WArt.volle Arheit des Herrn KnllAgen Hillehraudt 1.in 
Rresla11) vor, i11 drr 11ame11tlid1 auf (frund jener alten Anfilhrnngen 
,!er Nachweis der !<;(•htl1eit des Arthasastra geführt ist.. So lasseu sieh 
darin 11il'ht we11 iirer als 40 von den [,O alten Zitaten, die Hi 11 ehr an d t 
hP.rangezt>gPn hat, direkt 11achweiseu. Man rlarf freilich nicht an
nehmen, dall d:is l!lHIZP Arthasastra aus RP frUher Zeit, sich 1111YP.r1ir11lert 
his auf diA (ltigm1wart erhaltf'n hat. Viele darin erwähnte J,;inril'h
t.ungAn und \'prhliltnissP sind offenhar 11p11ernn Datums, aueh wtiispn 
diP darin vorlitigernlnn lolrnlen und geog-raphisl'lwn A11sl'ha111111gr11 1111,hr 
an( den ~!!rinn lnrliM1s hin, wiiJ1n>nd das ursprllngli<-he \\'erk dPs 
Mini~tHrs Cnrrnk_va in Npr,!iruliA11 Pntstanden ist, wo derselhP kurz nach 
d(•m Tode Alnxa11der des tlrolle11 als Minister des ('andragupta d:is 
mäd1(ig1, HPil'h dfl!' 1\1:inr_v:is hpg-r1intl1>t. hatlP. Dorh sind auch die 
.illngere11 1,;JP111PrtlP i11 1!P111 Arth:isristrn A\',ht indisch und kiirrnei1 als 
Pille wArlvollP ~:rg1inz11ng des Ht->rnlihlPs alt.indis(•her Staatskunst. he
trad1tM WPn!Pr1, dri'l 1111s dPr i11disd1e Marhiavell vorfllhrt. 

Trete11 wir nun ,lmn Inhalt des ArtJ1asast.ra näher, so ist, eine 
gewissA IdAenverwnmlts('haft mit. dem herllhrnten „Principe" des italie
nisd1e11 ~ta:itsrnnnns nirht zu verkennen, schon darin, daO 1lie ah
s o l u t f' Mo II a rc hie als difl einzig mi",glicbe und selbstverständliche 
Staatsform vonrns!("PRetzt winL nie Uefahren der Anarchie ver:111-
sclmul il'ht das A rthasastra durch dAn lfinweis auf das iudisrhe 1-lprich
wort., dall difl grollen l<'ische die kli,imm auffn,sse11. l>aher hal1A11 dif' 
Mensd1Pn Pinstrnals rlen Urvater Manu zu ihrnm Herrscher erwiihlt 
und ihrn rils Ahg:ihf'Jl den sechsten Teil der Er11te um! den Zehnten 
von V1>rka11ftA11 \Varnn. zugewiesPn. Noch jetzt lehen die Kiiuige vnn 
diesen Ahgahen urHI sirnl dafllr IJestrnht, das \Yohl ihrer Untertanen 
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zu fördern, wie sie auch fllr die Siinden derselben verantwortlich 
werden. wenn sü, es vernäumen, die gehiihrenden Strafen zu verhängen. 
Als Rächer aller Frevel und Untaten gleicht der König dem tlott Yama, 
dem Totenrichter, und wer den Kiinig nicht achtet, den sollen nicht 
nur irdische. sondern auch himmlische Str:1fen treffen. 

111 dieser Yerherrlit-hung des Kiinigtums steht <'anakya nicht 
allein, vielmehr vereinigt, :111rh nal'l1 dem (iesetzhuch des l\lanu der 
l\i'mig tlin l•'unktiorwn der a1•ht, ha11ptsli('hlid1sft>11 (fotthoiten in seimir 
Person, und die Schrecken der Anarchie in einem La11de, dem der 
Ki'rnig fehlt, werden z. B. auch in 1lem Natio11alepos der Inder in he
wegli('her \Veise geschildert. Auch die Lehre, dall der Kiinig fflr den 
Sclrntz, den er seinem Yolko gewHhrt, den sechsten Teil des Boden
ertrags und den zehnten Teil der Ums1Hze in \Varen als sein t>igeu 
heans1n·nehen darf, kann als ein Gemei11platz der Sanskritliteratur be
trachtet werden. Aher in der Ausbildung und Durchfllhruug dieser 
:illgemeinen Besteuerungsgrundsätze ist ('anakya :11len auderen Steuer
theoretikern Indiens weit Uherlegeu. 

lJir lliihe der Clrundsteuer macht er von der Art der He
wti.Rseru11g des Hodens ahhä11gig, und zwar still diese sog. \Vassersteuer 
1 / 8 --- 1 /,., der Ernte betragen, je n:1rh dem (~rnd der .Mflhe und Arbeit, 
die anf die verschiedenen Bewässerungsmethoden zu verwenden sind, 
von der Benutzung eines vorhandenen Brnnnens oder K:1nals bis zu 
reinPr Han,larheit.. Von ausreichell(Jer Bew:isserung des Hotlens hing 
die "'ohlfahrt der ganzen Beviilkern11g nh, we,h:1lh auch die intlischPn 
Fllrste11 :111f diesen Punkt. ihrn heso11d1•rp 8orgti richt.et.en, wie z. B. ein 
aus alt.011 I11s1'!1riften heka11ntor, zur Zeit t!Ps i ·a11:1kya angelPgtPr kllnst
liclu•r Srr, Pi110 Art von T:1lspPrn· hewPist, tlpr durd1 J<'.i11tlH111m1111g 
eines klei11en Flusses geselrntfo11 wurdP, um ihu fllr di!' 1/.wPcko der 
Agrikult.ur verwenden zu ki.>1111en. 1 1 ('nnakyn spricht von einrm Acker
hauminist.er, der sorgsam nach dem \\'Pt!Pr Ausschau halten u111I ,in 
naeh dem hevorstelwnden lfogenfoll die,imiigen Hetreidrarten :111ptlat1zen 
soll. die mehr oder weniger Wasser hedUrfon. Ei11 gro!ler Teil v1111 
tlrn11d und Buden w:1r gewill voll jeher im Hesitz ,!er Krune. untl der 
Ertrng a11s diesen KronliinderPirn bildet.e einen Hauptteil des kii11ig
liehe11 T•:i11k11mmens. Als Jlehauer 1ler Htaatsgiitrr wrrdrn l1esoll(lers 
die Ardlrnsitikas genannt, die, wie dnr N:1111e sagt, als ~:ntgPlt flir ihre 
Arheit. ½ des Bodenertrnges erhaltPJI. Andrre sullon 1111r 1 /s odrr 1,!4 

des l◄:rtragps flrh:ilten oder nach Billigkeit ahgefurHlen werden nls11 
eine sehr dehn!Jare Hestimrn11ng. Tlie Hiihe der Besteuern111.:- ist ganz 
in das Belid1r11 des Fllrsten gelPgt und findet, ihre (~renze nur in dem 
HPst1•p!Jen, ein Versiegen der Strnerqnelle zu verhirnlern. \\"ip drr 
BlntPgt>l d;is Blut allmHhlieh ans dem m·,rper anssriugt, ~;igt d:1s ht>
rfihmte (.esetzhuch des Marrn, so soll auch der Riinig die ,iHhrlid1Pn 
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Abgaben nur in kleinen Portionen Rukzessive erheben. Canakya huldigt 
dem gleichen 1.+rundsatz. 

Nehen der La111lsteuer hilden die Umsatzsteuern, die auf Kauf 
und Vrwkauf' gelegt sind, und die Ziille eine ergiebige Einnahme,prnlle. 
Her J<:infuhrzoll soll im allgrmeinen 1 /~ des ·wertes betragen, bei Obst, 
Uemllse dorg-1. rascher\' erderh11ii, ausgesetr.ten Gegenstil.nden 1 /11, während 
hei J<·Melsteine11 und anderen sehr wertvollen Waren eine besondere 
RehHtzung durch Rachverst!lndige statt.finden soll. Zur Kontrolle soll 
in der Nllhe des Htadtt.ors ein durch eine Fahne kenntlich gemachtes 
Zollhaus errichtet werden, das jeder Kaufmann zu passieren hat, aueh 
sind alle Ware11, die inländischen wie die ausländischen, vor tlem Ver
kauf ahzustempeln. Der König tritt auch seihst als Industrielhir und 
als Verkäufer der in den kilr1iglichen \Verksttttten angefertigten \V aren 
auf. Ro sind alle Bergwerke als Regalien zu betrachten, gleichviel 
ob Gold, Rilher, Kupfer, Rchwefel, l'jisen, Edelsteine, Salz oder andere 
Mineralieu gewonnen werden. Läßt der Kiiuig die Bergwerke nicht 
seihst hearheit,en, so darf er von den Bergleuten sehr hohe Abgaben 
erhehe11, und die Re,·gwerksprodukte werden daher als difl eigentliche 
Grundlage des königlichen Schatzes angesehen. Der Erlös aller im 
Auftrag des }Ginigs verkauften \Varen soll von den Verkäufern, um 
Piner Ver11nt.re111111g„ vorznhflugen, in eine hölzerne '!'ruhe gelegt werden, 
dir nur ohe11 11i11e (lll'rlung enthält. Die Heb i ffahrt auf den Seen und 
FIUssen wird von Beauftragten des Kiinigs betrieben. Auch die Her
stellung und der Verkauf herauschender Getränke soll 1.u den 
ki\11igliclw11 l\ro11opolen gehörnn. nass schon die alten Inder sich darauf 
verstanden, durch elegante Ausstattung der Räume die Besucher ihrer 
Hotels anzulocken, zeigt die Bestimmung, daß die Trinkhäuser viele 
Hemitclwr enthalten sollen, in denen es an Sitzen und Ruhebetten, an 
Hlumeukrä.m:en und Parfums nicht fehlen darf. Die \Virte sind haft
bar fllr die etwa den Hästen in trunkenem Zustande abhanden gekom
menen \Vertgegenstände. Die Trinkhäuser sollen auch zur Auskund
i:;chaftung der darin etwa verkehrenden Diebe und Spitzbuben dienen, 
hes1111de1·s wenn dieselben (fold und Schmuck hei sich haben und 11n
v11rhiiltnismälligen Aufwand treiben. Aus ähnlichen Grllnden sollen 
auch die Olllcksiqdele nur in von dem Fllrsten konzessionierten 
81,ielhHusern stattfinden, auf falschem Spiel stehen hohe qeldstrafen. 

Sn fllhrt Canakya nach dem Grundsatz des "Non olet" eine große 
Menge der verschiedemiten Steuern und Regalien auf, die ich hier nicht 
allP nennen kann. Noch viel hedenklicher sind die machiavellistischen 
H.a.tsd11ii.g1i, die er einem in finanzielle Schwierigkeiten geratenen 
Fllrstc11 zur Auffllllnng seiries leeren Schatzes erteilt. So soll der 
TernpelaufäPhAr oder Kultusminister die verschiedenen 'J'empelschätze 
drs Laudes vereinigen und in den kiiniglirhen Schatz fJberfllhren. Oder 
man ~nll durch erdichtete Geistererscheinungen u. dergl. das Volk 
srlmieken 11111! 1.11 Heldsammhrngen fU1· eine angeblich abzuhaltende 
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Prozession veranlassen. Auf die Eitelkeit seiner Untertanen kann de1· 
König dadurch spekulieren, <lall er einmn freiwinig sein Vermiigen als 
Oeschenk Anhietenden einen Tul'han, einen Sonnenschirm oder ein .Juwel 
verspricht. Oder ein Spion des Kilnigs soll als Händler verkleidet sich 
in das Vertrauen eines 1·pichen Kaufmanns einschleichen und wenn 
dieser ihn als Partner angenommPn und ihm viel Geld anvertraut hat, 
von den Leuten des Kiinigs sich ausrauhen lassen. Ein anderer Spion 
soll bei einrm schon verdächtigen Mann in Dienst treten und in dessen 
Ham:; heimlich solches Handwerkszeug bringen, wie man es zur Fäl
schung von Mllnzen gehraucht. Der Verdächtige soll dann als }fUnz
fülscher verhaft.et und sein Vermijgen konfisziert werden. 

Die hier erwähnten Spione oder Kundschafter des Kiinigs bilden 
ein wichtiges Glied in dem Regierungssytem des indischen Politikers, 
wie aueh schon das ftesetzhuch des Mann eiern König empfiehlt, durch 
die Augen seiner Spione zu sehen. Besonders die Minister, Beamten 
und Richter des Klinigs und andere einflußreiche Persiinlichkeiten sollen 
durch 8pione überwacht werden, die es gut verstehen, sich zu ver
kleiden und mit vielen Rprachen und Künsten vertraut sind; auch ist 
es zweckmällig, die Spione durch andere Spione zu kontrollieren. Hab
süchtige Beamte kiinnen dadurch der Erpressung Uherfllhrt werden, daß 
ein Rpion Rie dazn überredet, einem unschuldig in Verdacht geratenen 
reichen Mann eine Geldstrafe aufzuerlegen. Einem der Bestechlichkeit 
verdii.chtigen Richter soll ein 8pion zum Schein eine Geldsumme an
hieten, unter der Bedingung der Begnadigung eines angeblich mit dem 
Spion verwandten Verhrechers. In ähnlicher Wei!m kiinnen Häuher 
und Diebe, Giftmischer und Mflnzfäls!'.11er oder der Zauberei verdächtige 
Personen durch einen agent provocateur entlarvt werden. Als Spione 
gehrauche man besonders solche Persiin lichkeiten, die durch ihr Äußeres 
und ihren Stand keinen Verdacht zu erregen geeignet sind, also z. B. 
Zwerge, Blinde, Stumme, Krllppel, Büßer und Büßerinnen, Sklavinnen, 
\Vahrsager, Astrologen, Hofsänger. In den Festungen verwende mau 
zum Spionieren herumziehende Krämer, auf dem Lande Bauern und 
J<~insiedler, in den Grenzdist.rikt.en Hirten, in den Wäldern \Valdbe
wohner und HäupUinge wilder Stämme. Es werden auch eigne Kund
schafterhureaus oder fnstitute erwähnt, denen die Spione die von ihnen 
gesammelten Nachrichten llhermitteln sollen. Stimmen die aus ver
schiedenen ~uellen stammenden Informationen miteinander überein, so 
kann man sie als zuverläßig am:iehen. vVeichen sie in vielen F!Ulen 
voneinander ab, so soll man die Kundschafter als uuzuverlällig heim
lich bestrafen oder entlassen. 

Das gegenseitige l\fi!ltrauen, das sich in diesem weitverzweigten 
Rpic)(!iersystem ausdrllckt, liegt im \Vesen des Despotismus hegrOndet. 
Die Uhenvachung der Beamten und Hlite des Kiinigs ist umso wichtiger, 
je griiller die Zahl derselhen ist, und ihre Zahl muß umso mehr an
schwellen, je stärker das Bestrehen hervortritt, alle 1<:innahmequellen 
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urHI alle Funktio11eu iles f-1taatsw11Rens in der Hand des Kiinigs 4 zu 
kom:m1trirren. Au~ dem 2. Buch iles Arthasastra, das von flen Auf
gahP11 der Beamte II handelt, gewinnt man einen Einblick in diese,; 
Henmtr•nheer. lla Jimlen wir außer den Ritten des Königs den kiinigl. 
Kahi11etssPkretlir. den Ohersteuereinnehmer, Finanzkontrolleur, Hrhatz
meistPr, M ilnzmeister, A iehmeister, Direkt,or der Bergwerke. der Forsten, 
der \Vehf'reien, !lf'R Zoll- uud Pallwesem,, die Minister filr Ackerbau 
und \"iehzud1t, den Zeugmeister 1111d manehe andere. \Vie gering die 
Zuvnllh;sigkeit und I ntt>gritfü, dieser Beamten ist, zeigt die allgemeine 
BPmerktmg, da{\ kein Diener des Kiinigs umhin kann, wenigstens etwas 
von ,lem durr,h seine l<'inger gehenden 1<:igentum des Kiinigs sirh an
zueig·uen gernde wie man nicht umhin kann, den Honig odf'r seihst 
das Uift, das man sehon auf der Zunge hat, auch zu kosten. 

J)ir gute Seite des Beamtentums liegt in der urnfassenden, 
v!Uer!il'hmt l<'flrsorge ftlr alle Zweige des iiffentlichen und seiht des 
privaten Lehens. Der Kiinig und seine Beamten hahnn dar-auf zu 
aehtPn, dall jeder Stand, _jp,de Kaste sif'b streng in dem ihnen zu
gewii,senen l'flkhten- und Wirkungskreis hält; jede Abweichung davon 
wllrde :i:nr vUlligm1 Verwirrung und sozialem Huin illbren. Sehr ein
gehend sinil difl polizeilichen Vorschriften. So ist nächtliches 
\Tmherschweifen in der Htadt untersagt. Um Mittemacht soll ein 
Tromprtensignal geblasen werden, und wer nach dieser Zeit in der 
Nähe des kiiuiglichen Palastes angetroffen wird, hat eine Geldstrafe zu 
hPzahlen. Doch werden auch legitime Entschuldigungsgründe an
erkannt, so wenn ein Arzt eine nächtliche Visite macht. In das 
Gehiet der Baupolizei gehiiren die Bestimmungen llber die Zwischen
ri\.nme zwischen Nachbarhäusern und Uber die Störung der Nachbarn 
dur('h Anleg-ung einer ('lruhe oder 'I'reppe u. dergl. Das Pallwesen ist 
sorgfältig gf'l·egelt: jeder Heisende muß mit einem Paß versehen sein, 
wofllr eine Hebllhr zu bezahlen ist, und wer ohne gU!tigen Pa{I be
troffen wird, ist straflmr. Den gleichen fortgeschrittenen Standpunkt 
zeigf\11 die auf FUhrnng der Rtatistik hezUglichen Bestimmungen. 
Ober jeden Haushalt soll von den Heamten Buch geführt werden, 
wohei die Namen ,lflr einzelnen Haushewohner, ihre Besclüiftigung und 
Raste, ihre Ei1111al111rnn und A11sgahf'11, Rnwie auch der Viehstand ge111111 
zu vf'rwil'hm•11 sind. Dienen diese stati8tischen Erhehungen auch zu
n:i('hst, nur !len Zwecken der Besteuerung, so verdienen sie doch alle 
A11erke11111111g. Eine humane 'l'endenz verfolgen die iifter vorkommenden 
Stouerna1·hlässe. Ho soll die Ausgrabung eines 'Teiches, die Auf
fllhrung f'ineR Dammes mit einem 5jHhrigen Steuernachlaß belohnt 
werdf'n. die Wiflderherstellung solcher gemeinnlltzigen \Verke, wenn 
sie verfallen sind, mit einem 4_ili.hrigen Nachlaß. Eine Üffnung der 
Kerker und Freilassung der Sträflinge soll eintreten bei freudigen An
lässen, wie Eroberung einer neuen Provinz, Kriinung eines J;~rhprinzen, 
Gehurt eines Thronfolgers. 
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Zu den wichtigsten Funktionen des Ki'inigs .gelüirt die Ausiihung 
der Stra fgewn lt, die allein imstande ist die \Veit in Ordnung zu 
halten und wenn sie in gerechter Ullll unparteiischer ·weise erfolgt, 
den Kfüiig iu Stand set;d, die ganze '\Veit zu erohern. Ein hart nml 
grausam strafender Kiinig wird seinen llntertanen verhallt, ein milde 
strafewler macht sich verlirhtlit'h, dagrgen wird ein nach Verdienst 
strafender hoehgeaehtet. Einsichtiges Strnfen hilft zu Tugend, Reich
tum um! Henuß, \vHhrm1d 1rngerechte Strafen allgemeine Erhitterung 
hervorrufen. Bei solchen Ansehanuugen ist es naturlirh, da!\ 2 B!icher 
des Arthasastra ausschlielllich dem Herichtsverfahren und dem materiellen 
Heeht, hPsmHlers dem Strafrpcht, g-ewitlmet sind. llllrnltlich und z. T. 
auch dem \Vnrtlaut nach stimmt diPSt'J' Teil mit den jllugeren indischrn 
Hesetzhfld1en1 flhorei11, 1,11thiilt. aller auch 111a11rhrs 1ieue. f'4o ~ollen die 
von dem Richter vernommenen Zeugen von der untel'legenen Partei 
eine Uehlihr erhalten, die 1 /~ <ler Streitsumme betriigt, aullenlem nod1 
eine f<~nts<'hli<ligung fllt· ihre HeisekoRten. \Im hei schweren Verhrechr11 
ein. (Clestä11d11is von dem A11geklagten zu erzwinge11, kann dersel11e 
auch gefoltert werden. Es wenlen 18 Orade der Fo I ter uuter
S!'hieden und genau heschriehen, während den altindischen Uesetz
b!iehern die Folter u11heka11nt zu sein scheint. Nur in einem ill{lischen 
Drama werde11 einem Angeklagten Peitschenhiebe angedroht, um ihn 
zum Geständnis zu bringen. Andrerseits scheint ein Beweismittel, 
das in den Rec.htsbllchern eine grolle Rolle spielt, hier zu fehlen, ich 
meine der metaphysische Beweis dAr Schuld oder Unschuld des An
geklagten durch ein Gottesurteil. Das Arthasastra nimmt auch in 
dieser Beziehung eine11 relativ modernen, aufgekllirten Standpunkt ein.• 

Unter den (:;esetzen treten zunächst die auf das Fa m i I i en - und 
eheliche ('lilterreeht bezilglichen Brstimmungen hervor. llrr ·witwe 
wird die ·wiederverheiratuug gestattet, nur · ist sie dn hei nn die Zu
stimmung ihrrs Schwiegervaters gehunden, oder erleidet wenigstens 
gewisse Vermiigensnachteile, wenn sie si('h mit einem anderen als <lrm 
von ihrem Schwiegervater gewlinschten l\fonu verbindet. llas strenge 
Recht der Hrahma-11en gestaÜet dagegen der \Vitwe nicht, eine zweite 
Ehe rinzugelH'n. l<~s ist S!'hwer zu entscheiden, oh im Arthasastra hkr 
eine i.lltern od1,r ,illngnrn A11frnHR1111g als din der lieHntzhllchnr vorliegt. 
Nimmt. 111:in let,;,:terus :w, so kii1111to an l'inen sll1lir1tlisd1e11 l•:i11l1ull ge
dacht. wrrdrn, da die dravidischc11 \'iilker Slldindiens ziemlich laxen 
Anschauungen i11hezug auf die 1<:he huldigen und nichts gegen Ehe
scheidungrn nnd iifteres Heiraten einzuwenden haben. Auch das 
Arthasastra gestattet die Ehescheidung in gewissen Fällen; nur eine in 
den strikten Formen des brahmanischen Rechts geschlossene Ehe soll 
niemals aufgeH\st werden kiinnen. -

Mit dieser Uestaltung des Eherechts mag es zusammenhängen, 
dall ein Erhrecht der Witwe hei unheerhter Ehe, wie nach den 
jüngeren GesetzhUchern, im Arthasastra nicht anerkannt wird. Nur 
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an Pin n r Rtelle wird ihr ein Nutznießungsrecht an der Habe ihres 
ohne männliche Nachkommenschaft verstorbenen Gatten eingeräumt, flir 
den !<'all, dall sie ein streng religinses Leben fllhrt. Daß die Söhne 
nur dauu ein volles Jfrbrecht hahen sollen, wenn sie aus ebenhllrtiger 
l<~he stammen, steht im Einklang mit den Gesetzhllchern, ebenso die 
mn.1111igl'arhen Arten und Ahstnfnngim von legitimen und natflrlichen, 
Adoptfr- und unehenhllrtigen Söhnen. Auf die Vorrechte der tilteren 
Riihrw, hn~omlPrs dos lllte!üen, bei Vermiigensteilung geht ein hesonclerer 
,\ hsch11it t. 111 1le11 (fosetzhllcherrr erscheinen diese Privilegien der Erst
f!'Alru,-1, 111s eine A11tiquit.ät., mit der sich die herrscliende Hechts
a11schanung ni<'.ht mehr hefreunden kann. 

P11s Strafrecht, winl hesonders unter dem (-lesichtspunkt des 
Kantakasodhanam d. Ir. der ,.Ausrottung der Dornen" hehandelt, 
worurrter alle Oheltät-er und l•'einde 1les Kiinigs zu verstehen sind. Die 
grausamen 'l'o«lesst,rafon und Verstlhnmelungen, die oft auch f'llr 
leichtere VergPhen verhil.ngt werden, sind schon aus den Rechtsblichern 
bekannt. No!'h häufiger treten Geldstrafen auf, wobei zu beachten ist, 
daß diese Oeldbullfm, mit denen oft auch schwere Verfehlungen ab
gekauft werden konnten, eine ergiebige Einnahmequelle fllr die Fllrsten 
und ihre Heamten bildeten. Von der Ahwehr der heimlichen Nach
stellungen, die dem König seine Feinde bereiten, handelt «Jas Kapitel 
atmaraksit-akarn d. h. ,,wie der König sich sehlltzen soll". Um sich 
gegen Vergiftung zu sichern, soll er keine Speise oder Arznei ge
niellen, tlie nicht vorher auf das Vorhandensein von Gift hin genau 
geprllf't. ist. und soll stets von Ärzten und Kennern aller (l:ifte umgehen 
Rein. Seine Leibgarde soll aus hewaffneten Frauen bestehen. Seihst 
iu seinem Harem soll er sich nicht sicher fllhlen, wie durch mannig
fä<'he Beispiele bewiesen wird von Kiinigen, die durch ihre Frauen ge
tiit,et, wurden, hald mit vergifteten Speisen, bald mit einem vergifteten 
Spiegel. oder vergifteten F.delsteinen, oder mit einem im Haar ver
borgenen Doh•h. Man kann die hier in solcher Weise geschilderte 
Regierungsform wohl ohne Übenreibung als ,.le dr.spotisme modP.rr. par 
J':issassinat" bezeichnen. Auch die Geschichte zeigt, wie unsicher das 
Leben der B1:1herrscher der zahlreichen kleinen Fllrstentllmer war, in 
die Iudien zerfiel, wie häufig sie durch Meuchelmord endeten. 

Wie gegen innere Feinde, so muß der König auch gegen seine 
äußeren Feinde unahlässig auf der Hut sein und darf weder List noch 
Hewalt scheuen, um sich ihrer zu entledigen. Die auswä.rtige 
Politik nimmt in unserem ,verk einen sehr breiten Raum ein, doch 
waren die darllber erteilt.eo Ratschläge und Lehren meist schon aus 
anderen "'erken hekanrrt. Ro entspricht es einer alten 'rradition, wenn 
in der Polit.ik fi verAchiedene M.etlioden empfohlen werden. Mit einem 
Uhermächt.igerr Feimle soll man .Frieden schließen; einem schwächeren 
Fninde den" Krieg erklären: gegen einen ehen hllrtigen Neutralität he
nhnchten: im Be~itz genllgender Streitkrltfte in das Feld ziehen; wenn 
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man schwach ist, den Schut;r, eines 8tärkeren anrufen: wenn man Hilfe 
nötig IHJt, mit dem einen Feinde Frieden schließen und den andere11 
angreifen. Ober Kriegswesen und Kriegskunst erfahren wir manches 
neue. He;r,eichnend ist die grolle Bedeutung, die den Elefanten bei
gelegt. wird, von denen die kriegerischen 1,;rfolge der FUrsteu in erster 
Linie abhängig gemacht werden, da sie durch ihre ungeheurn Körper
griHle imsta11de seien, nicht nur die feindliche Schlachtordnung zu 
d11rchhred1en. sondern auch die Hefestigungen und das Lnger des 
Feindes zu zerstiiren. l<'iir <Inn Fang der Elefrwten und filr die Er
bauung geeigneter Elefa11tenstiille werden spezielle H.egeln gegeheu. 
Auf der 'J'iitung eines Elcf:wt.er1 steht die Todesst.rafe. Per 1,:1efa11te11-
aufsehe1· ist ein kiiniglicher Beamter. Auch von hesondoren 1,:1efa11t1m
lirztP11 ist dio HPde, wio es :weh u111fangreiehe f<anskrittPxte Uher 
J<:Iefantenmedizin giht. ,veit hiilwr als alle militärische Machtentfaltung 
schiitzt das A rUiasastra jPdoch auch in der ii.ullcren Politik List und 
\'prsehlageuheit. Ein schlauer, in der Politik erfahrener Fiirst sei 
eiuem rnwh so mächtigen und energischen Fiirsten bei weitem ilber
legen. Man muß die ~:rfindungsgahe unseres Autors in raffinierten 
Ränken und Kriegslisten bewundern. 

Ich komme damit zum Schlusse. Einen hohen Flug nimmt die 
Staatskunst dieses indischen l\lachiavell nirgends. Sie ist aber ein 
uatUrliches Produkt der wrworrenen Verhältnisse in Indien, das in un
endlich vir,Je kleine, sich befehdende Fiirsteutflmer geteilt, eine Politik 
in griillernrn Stilc nicht aufkommen liell. 1n dieser heschriinktPu 
SphiiTe kann mau Canak,va stnatsmilnnisehe Einsicht 1111d Patriotismus 
nicht absprechen. ,Jedenfalls hleiht sein Werk eine ~uellc allerersten 
Rangs flir die Kenntnis des altindischen Staatshaushaltes. 

Professnr l>r. Carl Koehne, Berlin, heht die grolle Bedeutu11g 
der 1\1 itteilungen fUr die '''issensgehiete hervor, mit de11e11 sich die 
Uesp(Jschaft L v. H. 11. N. hesehilftigt. Nicht nur erweitern die in der 
Art-lrnsastra enthaltenen Vorschllige zu neuen Rerhtsvorschril'te11 unsrre 
Erkenntnis der indischen Rechtsentwiek lung, die Herrn Professor .Jo 11 y 
schon sehr viel verdankt, sondern auch die NationaHikonomie und zwar 
speziell die Vorgeschichte der Finanzwissensehrift erhiilt durch jenes 
altindische Lehrbuch einen wichtigen Beitrag. J)ie in ihm angeratenPn 
Finanzrnallregeln bieten merkwilrdige Analogien, sowobl zu der fälsch-
! ich dem Aristoteles zugeschriebenrn (ikonomik, die in der keltenistischen 
Zeit entstanden ist, wie zu den A nfiiugen der finnnzwissensl·haft.licheu ' 
Literatur der Jtaliener und Jleutschen im Zeitnlter der Rennissance. 
Auch diese ,verke beschränken sieh auf oft, seharfsinnig erdachte 
-- Yorschliige, wie der Staat C-leld erlangen kann, ohne systematische 
Gesichtspunkte aufzustellen 1111d auf die \Virkung RUeksicht zu nehmen, 
welclrn die Befolgung jener Vorschläg~ . .auf Rittlichkeit und Steuerkraft 
der Beviilkerung Uben wurde. l>iese lJbereinstimmung in literarischen 
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